
Übersicht über die zu den Drucksachen gefassten Beschlüsse
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom 23.06.2026

TOP 3
Controllingbericht über die Fachbereichsbudgets 2025

Das Gremium nimmt Kenntnis.

TOP 5
Einrichtung vonWaffenverbotszonen in Heidenheim

Es ergeht mit 17 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen dermehrheitliche Beschluss:

Der Antrag der CDU-Fraktion zur Einrichtung einer Waffenverbotszone in Heidenheim wird
abgelehnt.

TOP 6
Teileinziehung Grabenstraße - Information über die Bürgerbeteiligung

Das Gremium nimmt Kenntnis.

TOP 7
Bauplatzvergabe im Baugebiet 'Stauferfeld' in Oggenhausen

Es ergeht mit 27 Ja-Stimmen der einstimmige Beschluss:

1. Der Beschluss des Gemeinderates vom 20.07.2023 über den Verkauf des städtischen
Bauplatzes Flurstück 2461 Drucksache GR 083 / 2023 wird aufgehoben.

2. Der Verkauf des städtischen Grundstücks Flurstück 2461, Im Stauferfeld 38 mit 678 m²
an den in der Anlage genannten Bauplatzbewerber wird genehmigt.

3. Der Kaufpreis beträgt einschließlich der Kosten für die Herstellung der Er-
schließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen und Anschlussbeiträge
für 500 m² 125 Euro/m², somit 62.500 Euro
für 178 m² 150 Euro/m², somit 26.700 Euro
gesamt 89.200 Euro.
Die Kosten für Vermessung und Vorverlegung des Hausanschlusses sind ebenfalls von den
Erwerbern zu tragen.

4. Die Bauplatzzusage erfolgt zu den allgemeinen Verkaufsbestimmungen für städtische
Bauplätze sowie den Richtlinien über die Förderung beim Erwerb eines städtischen Bauplatzes.
Eine Finanzierungsbestätigung über das gesamte Bauvorhaben liegt bereits vor.

TOP 8
Bauplatzvergabe im Baugebiet 'Stauferfeld' in Oggenhausen

Es ergeht mit 27 Ja-Stimmen der einstimmige Beschluss:

1. Der Verkauf des städtischen Grundstücks Flurstück 2469, Ligusterweg 5 mit 644 m²



an die in der Anlage genannten Bauplatzbewerber wird genehmigt.

2. Der Kaufpreis beträgt einschließlich der Kosten für die Herstellung der Er-
schließungsmaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen und Anschlussbeiträge
für 500 m² 125 Euro/m², somit 62.500 Euro
für 144 m² 150 Euro/m², somit 21.600 Euro
gesamt 84.100 Euro
Die Kosten für Vermessung und Vorverlegung des Hauanschlusses sind ebenfalls von den
Erwerbern zu tragen.

3. Die Bauplatzzusage erfolgt zu den allgemeinen Verkaufsbestimmungen für städtische
Bauplätze sowie den Richtlinien über die Förderung beim Erwerb eines städtischen Bauplatzes.

4. Die Bauplatzzusage erfolgt vorbehaltlich der Vorlage einer Finanzierungsbestätigung über das
gesamte Bauvorhaben.

TOP 9
Entsendung von Herrn Bürgermeister Krombach-Champiomont in den Aufsichtsrat der
Stadtwerke Heidenheim AG

Es ergeht mit 26 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung dermehrheitliche Beschluss:

Herr Bürgermeister Krombach-Champiomont wird mit Wirkung ab dem 01.07.2026 in den
Aufsichtsrat der Stadtwerke Heidenheim AG entsandt.

TOP 10
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange zur 1. Änderung des Regionalplans 2035 der Region
Ostwürttemberg im Bereich Sondergebiet FF-PV 'Großkuchener Feld', Aalen-Ebnat

Es ergeht mit 26 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme dermehrheitliche Beschluss:

Der Gemeinderat stimmt der von der Verwaltung vorgeschlagenen Stellungnahme zur 1. Änderung
des Regionalplans zu.


